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 Veröffentlicht am 28.07.1999

Norm

ZPO §55

Rechtssatz

Kostenentscheidung nach Einschränkung des Klagebegehrens auf Kosten mit Rekurs anfechtbar. Die Beantwortung

einer irrtümlich erhobenen Berufung ist unzulässig.

Entscheidungstexte

2 R 192/98t

Entscheidungstext OLG Graz 28.07.1999 2 R 192/98t

3 R 136/99s

Entscheidungstext OLG Graz 04.08.1999 3 R 136/99s

Kostenentscheidung nach Einschränkung des Klagebegehrens auf Kosten mit Rekurs anfechtbar. Die

Beantwortung einer irrtümlich erhobenen Berufung ist unzulässig.
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